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Kreis  

Bergstraße 
Beschlussvorlage  

 
Vorlage Nr.: 18-0995 
erstellt am: 26.07.2018  
  
Abteilung: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße 
Verfasser/in: Kaldschmidt, Andreas 
Aktenzeichen: L-SG - BL/K 
 
 

Ankauf Verwaltungsgebäude von der Stadt Heppenheim 
 
 
Beratungsfolge: 
 

   

Gremium Sitzungsdatum Status Zuständigkeit 

Betriebskommission Schule und 
Gebäudewirtschaft 

08.08.2018 N Vorbereitende Beschlussfassung 

Kreisausschuss 20.08.2018 N Vorbereitende Beschlussfassung 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

07.09.2018 Ö Vorbereitende Beschlussfassung 

Kreistag 10.09.2018 Ö Abschließende Beschlussfassung 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt gemäß § 4 der Eigenbetriebssatzung des Eigenbetriebs Schule 
und Gebäudewirtschaft, den Ankauf des Verwaltungsgebäudes in der Gräffstr.7-9, 
64646 Heppenheim bis Ablauf des Haushaltsjahres 2018. 
 
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft wird beauftragt, 
den Kaufvertrag mit dem Magistrat der Stadt Heppenheim zu erstellen und das Gebäu-
de zum vereinbarten Kaufpreis i. H. v. 4.100.000 €  zzgl. Anschaffungsnebenkosten zu 
erwerben.  
  
Erläuterung:  
Im Zuge des Ankaufs des Kaufhauses Mainzer durch die Stadt Heppenheim, hat die 
Stadt Heppenheim das Verwaltungsgebäude in der Gräffstraße dem Kreis Bergstraße 
zum Kauf angeboten.  
 
Aufgrund der erhöhten Raumbedarfe der Kreisverwaltung und der baulichen und techni-
schen Verbindung beider Gebäudeteile empfiehlt die Verwaltung dem Kreistag des Krei-
ses Bergstraße den Ankauf der Immobilie Gräffstr.7-9 ,64646 Heppenheim im Rahmen 
der bereitgestellten Mittel des Wirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebs Schule und 
Gebäudewirtschaft.   
  
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Mittel für den Erwerb sind im Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebs Schule und Gebäudewirtschaft im Wirtschaftsjahr 2018 mit 4.200.000 € veran-
schlagt.   
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